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Kommunale OJoi>nung$ftlr$orge mit besonderer

BertlcKsicbtigung der Stadt güricb.
(fiorr.)

Born 8. bi§ 11. September finbet in ber Sonl)alte
in 3üricl) bie Qahreêoerfammlung be§ Seutfdien Berein§
für öffentliche ©efnnbl)eit§pftege ftatt, an roetctjer eine

Beitje non ©eleljrten unb Fachmännern für bie öffentliche
@efunbt)eit§pftege bei 3n= unb 2tuilanbei fid) Sîenbej»
noui geben merben. 91eben anbern Berhanblung§gegen=
ftänben noIfit)pgienifd)er Statur ift and) bie „kommunale
SBot)nung§fürforge" auf bie Sageêorbnung gefegt unb
ei mürbe als bielbejüglidfer Referent @efunbf)eit§fefre=
tär ©dfahmann aui Fürtet) geroonnen. Qur Orientierung
über ben ©egenftanb mürben bie nadfftefjenben grunb»
legenben Seitfätje pfammengeftellt, bie in fungehaltener
fform über bie SJtittel unb SBege pr (Mangung einer
ibealen fommunalen 5Bohnung§fürforge aufftären.

@i ift allgemein anerfannte Satfache, baff in Orten
mit raf'd) anroachfenber Beoötferung eine ftänbige ober
bod) periobifd) roieberfefjrenbe, ptoeilen bii pm abfotuten
SRanget fid) fteigernbe SB o h n u n g i n o t herrfdjt. 3al)K
reichen gamitien fällt ei fchroer, eine ihren Berhättniffen
entfprechenbe SBolpung p finben.

Unter ber SBohnunginot leiben bireft ober inbireft
fämtlidje Botf'ëHaffen, cor allem bie klaffen mit niebrigem
©inl'ommen, bie Sohnarbeiter. Ser größte ÜDtangel macht
fid) bei Keinen SBohnungen geltenb, unb biefe 2Bof)n=

ungen meifen beihalb eine fföhe bei Süiietginfei auf,
roeldje meber ber Qualität ber 2Bol)nungen, noch ben

©infommenioerhältniffen ber Sftieter angemeffen ift.
Sie SBoljnunginot hut für bie oon ihr betroffenen

BeoöIferung§freife fd)limme folgen in gefunbheitlicher,
in fittlicher unb in ethifcfpfulturelter 9ticl)tung.

Sie llrfachen ber 2Bot)nung§not bep>. ber
SBohnungiteuerung finb mannigfache; bie fpaupturfadfe
liegt in ber enormen ißreiifteigerung oon ©runb unb
Boben. Sie „natürliche", auf bent S9ti§oerl)äItnii jroif'd)en
Stngebot unb Stachfrage beruhenbe ißreiifteigerung mirb
mefentlid) oerfchärft burdf bie ©pefutation mit Bau»
gelänbe unb Käufern.

2lli SDlittel pr fSebung beftehenber unb Berhinberung
lünftiger SBohnitnginot bürfen gelten bie ©rftellung ge=

funber unb billiger SBotjnungen a) burch genteittnühige
Baugenoffenfet)often ohne unb mit fpilfe ber ©emeinbe;
h) burd) bie ©emeinbe felbft (^ommunalbau). Sie SBahl
bei SJiitteli (©enoffenfcl)afti= ober Sîommunalbau) hängt
oon ben örtlichen SSerhältniffen ab. SBo 2Bof)nunginot
in erheblichem ÏÏHafte oortjanben unb roo bie genoffen»
fcl)aftliche ©elbftf)ilfe noih nicht hinlänglich organifiert ift,
empfiehlt fiel) bie SBahl bei Jîommunalbauei.

Um in mirtf'djaftlidjer unb gefunbheitlicher Stidjtung
mirlfam p fein, müffen fid) ©enoffenfchaftë» unb
ßomntunalbau an bie Beobachtung folgenber ©runö»

fätje hulten:
a) bie erftellten fpäufer finb unb bleiben unoerb'äuflicl) ;

b) ©enoffenfdjaftê» unb ®ommunatbau tragen ben

©haraKer einer felbftänbigen, fid) felbft erljaltenben,
nicht aber geroinnbringenben Unternehmung;

c) bie §öhe bei SOtietpifei richtet fich nach ber gur
Berptfung unb Slmortifation bei älnlagefapitats
notroenbigen ©umme, unter SOliteinbepg ber SRepa=

raturloften unb Berroaltungifpefen ;

d) Slftermiete ift nicht geftattet;

ej bie Bebauungiroeife foil möglich eine offene fein
mit geringer fpöhenbimenfion ber Käufer. 3Bo

ber Bobenpreii ei erlaubt, ift bie ©rftellung oon

©infamilienhäufern anpftreben .Bei gröffern 21n=

lagen empfiehlt fidf bie ©rftellung oon öffentlichen
Shd)e= unb Kinberfpielplähen, bie. ©rricljtung oon

Grippen, ^ugenbljorten, Berlaufiläben oon Sebent
mittein ufm.;

f) für bie Bauauiführurtg gilt ber ©runbfat): Ber»

meibung oon jebem Supui, möglichfte Stücfficl)tnat)me
auf 3roedmäfigleit, ©olibität unb ©efältigteit.

Sie ©emeinbe unterftütjt bie genoffenfd)afttid)e Bau»

tätigfeit nur, menu fie nach ben oorgenannten ©runb»

fä^en baut unb oerroattet unb ber ©emeinbe für ben

ffall ber Siquibation ber ©enoffenfehaft ein günftigei
Berfaufbrecht einräumt. Sie Unterftütpng feiteni ber

©emeinbe fann beftehen in:
a) Abtretung oon ©emeinbelanb p billigem greife

bepo. Ueberlaffung folgen Sanbei pm groecle

oon ©rbbau;
b) Uebernahme einei Seili bei ©enoffenfehaftifapitati

unb ©eroährung oon Sarlehen auf §roeite |)i)po»

the!;
c) ©ratiierftellung oon 3ufahrt§ftrafjen, Hanalifation,

Berjid)t auf SOtehrmertbeiträge ufm.

3ur Befchaffung ber für Sanbermerb unb ©elbftbau
feiteni ber ©emeinbe unb fförberung bei ©enoffenfd)afti»
bauei notmenbigen SRittel empfiehlt fid) unter anberm
bie Befteuerung bei Slonjunfturengeroiunei im Siegen»

fdjaftenhanbel (SBertproachifteuer).
Ser allgemeinei öffentliches Qntereffe in fid) fdjlie»

fenbe ©egenftanb mirb an ber beoorftehenben Sagung
ohne 3eifel Stnlaf p lebhafter Siil'uffion bieten. 3)t
man fich über bie Sragroeite unb roohltuenbe SBirfuttg
ber Befolgung oorftehenber ©runbfähe einmal allgemein
bemuft, fo mirb ei bie banfbare Aufgabe ber in ffrage

A. & M. Weil, vorm. H. Weil-Heilbronner, Zürich
Spiegelmanufaktur, Goldleisten= und Rahmen=Fabrik.
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lKorr.)

Vom 8. bis 11. September findet in der Tonhalle
in Zürich die Jahresversammlung des Deutschen Vereins
für öffentliche Gesundheitspflege statt, an welcher eine

Reihe von Gelehrten und Fachmännern für die öffentliche
Gesundheitspflege des In- und Auslandes sich Rendez-
vous geben werden. Neben andern Verhandlungsgegen-
ständen volkshpgienischer Natur ist auch die „Kommunale
Wohnnngsfürsorge" auf die Tagesordnung gesetzt und
es wurde als diesbezüglicher Referent Gesundheitssekre-
tär Schatzmann aus Zürich gewonnen. Zur Orientierung
über den Gegenstand wurden die nachstehenden gründ-
legenden Leitsätze zusammengestellt, die in kurzgehaltener
Form über die Mittel und Wege zur Erlangung einer
idealen kommunalen Wohnungsfürsorge aufklären.

Es ist allgemein anerkannte Tatsache, daß in Orten
mit rasch anwachsender Bevölkerung eine ständige oder
doch periodisch wiederkehrende, zuweilen bis zum absoluten
Mangel sich steigernde Wohnungsnot herrscht. Zahl-
reichen Familien fällt es schwer, eine ihren Verhältnissen
entsprechende Wohnung zu finden.

Unter der Wohnungsnot leiden direkt oder indirekt
sämtliche Volksklassen, vor allem die Klassen mit niedrigem
Einkommen, die Lohnarbeiter. Der größte Mangel macht
sich bei kleinen Wohnungen geltend, und diese Wohn-
ungen weisen deshalb eine Höhe des Mietzinses auf,
welche weder der Qualität der Wohnungen, noch den

Einkommensverhältnissen der Mieter angemessen ist.
Die Wohnungsnot hat für die von ihr betroffenen

Bevölkerungskreise schlimme Folgen in gesundheitlicher,
in sittlicher und in ethisch-kultureller Richtung.

Die Ursachen der Wohnungsnot bezw. der
Wohnungsteuerung sind mannigfache; die Hauptursache
liegt in der enormen Preissteigerung von Grund und
Boden. Die „natürliche", auf dem Mißverhältnis zwischen
Angebot und Nachfrage beruhende Preissteigerung wird
wesentlich verschärft durch die Spekulation mit Bau-
gelände und Häusern.

Als Mittel zur Hebung bestehender und Verhinderung
künftiger Wohnungsnot dürfen gelten die Erstellung ge-
sunder und billiger Wohnungen n) durch gemeinnützige
Baugenossenschaften ohne und mit Hilfe der Gemeinde;
b) durch die Gemeinde selbst (Kommunalbau). Die Wahl
des Mittels (Genossenschafts- oder Kommunalbau) hängt
von den örtlichen Verhältnissen ab. Wo Wohnungsnot
in erheblichem Maße vorhanden und wo die genossen-
schaftliche Selbsthilfe noch nicht hinlänglich organisiert ist,
empfiehlt sich die Wahl des Kommunalbaues.

Um in wirtschaftlicher und gesundheitlicher Richtung
wirksam zu sein, müssen sich Genossenschafts- und
Kommunalbau an die Beobachtung folgender Grund-
sätze halten:

u) die erstellten Häuser sind und bleiben unverkäuflich;
b) Genossenschafts- und Kommunalbau tragen den

Charakler einer selbständigen, sich selbst erhaltenden,
nicht aber gewinnbringenden Unternehmung;

o) die Höhe des Mietzinses richtet sich nach der zur
Verzinsung und Amortisation des Anlagekapitals
notwendigen Summe, unter Miteinbezug der Repa-
raturkosten und Verwaltungsspesen;

ä) Aftermiete ist nicht gestattet;

o) die Bebauungsweise soll möglich eine offene sein

mit geringer Höhendimension der Häuser. Wo
der Bodenpreis es erlaubt, ist die Erstellung von
Einfamilienhäusern anzustreben .Bei größern An-

lagen empfiehlt sich die Erstellung von öffentlichen
Ruhe- und Kinderspielplätzen, die Errichtung von

Krippen, Jugendhorten, Verkaufsläden von Lebens-

Mitteln usw.;
k) für die Bauausführung gilt der Grundsatz: Ver-

meidung von jedem Luxus, möglichste Rücksichtnahme
auf Zweckmäßigkeit, Solidität und Gefälligkeit.

Die Gemeinde unterstützt die genossenschaftliche Bau-
tätigkeit nur, wenn sie nach den vorgenannten Grund-
sätzen baut und verwaltet und der Gemeinde für den

Fall der Liquidation der Genossenschaft ein günstiges

Verkaufsrecht einräumt. Die Unterstützung seitens der

Gemeinde kann bestehen in:
a) Abtretung von Gemeindeland zu billigem Preise

bezw. Ueberlassung solchen Landes zum Zwecke

von Erbbau;
b) Uebernahme eines Teils des Genossenschaftskapitals

und Gewährung von Darlehen auf zweite HM'
thek;

o) Gratiserstellung von Zufahrtsstraßen, Kanalisation,
Verzicht aus Mehrwertbeiträge usw.

Zur Beschaffung der für Landerwerb und Selbstbau
seitens der Gemeinde und Förderung des Genossenschafts-
baues notwendigen Mittel empfiehlt sich unter anderm
die Besteuerung des Konjunkturengewinnes im Liegen-

schaftenhandel (Wertzuwachssteuer).
Der allgemeines öffentliches Interesse in sich schlie-

ßende Gegenstand wird an der bevorstehenden Tagung
ohne Zweifel Anlaß zu lebhafter Diskussion bieten. Ist
man sich über die Tragweite und wohltuende Wirkung
der Befolgung vorstehender Grundsätze einmal allgemein
bewußt, so wird es die dankbare Aufgabe der in Frage

â Vì/kîê) vom. k. UAlMiWM, ^
SpieAelmanràktui-, (Zvlàisten- unâ kakmen-k^adrîlc.

!luàà ââ â ââ. ^ ââ^ â-». kkompie M
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tommenben tommunaten unb prioaten Greife fein, biefen
at§ pectbientict) anerïanntcn SRittetn pr Sinberung ber
®ol)nungsnot fJtatfjadjtung p oerfct)affen.

3abre$^er$amtitlsttig ae$ ScSmeiseriscîKit Torsi«

Vereins in Trauenfeia.

$n ben Sagen nom 22.-25. 2tuguft tjielt ber
©c^roei§erif'd)e fforftoerein inffrauenfetb feine3af)reS=
oerfammtung ab. SaS fefjr umfangreiche Programm
fat) neben ber ©rtebigung ber $at)re§gefd)äfte unb
3SeremSangetegent)eiten brei Referate nor.

©röffnet würbe bie 93erfammlung, bie im 9îatt)au§=
faate ftattfanb, buret) fperrn SRegierungSrat 2B i I b, ben

^räfibenten beS SotatfomiteeS. SRacf) einem tureen
SegrüßungSworte nerbreitete er fict) in längern unb fetjr
intereffanten 2tuSfüt)rungen über bie ©ntwidlung ber
forfttictjen Drganifation unb 23erwaltung beS KarttonS
ït)urgau nom ffatjre 1803 an, ba ber Canton nod) jebeS
©efe%e§ unb jeber SSerorbnung über f^orftroirtf'ct)aft ent=

betjrte, bis auf heute, mo bie 23eftim'mungen beS eibge=

nöjjifcifen fforftgefeßeS unb ber 93oEphungSoerorbnung
auf bie öffentlichen EBatbungen nolle Stnœenbung ftnben,
mälpcenb bie 33et)örben ben prioatwalbungen beinahe
ot)ne Kompetenz gegenüberftetjen unb nur mit Belehrung
buret) baS fforftperfonat eine 33efferung anftreben tonnen.

@§ folgte hierauf bie ©rtebigung ber 3atüeSgefct)äfte.
®er SSerictjt beS ftänbigen Komitees, erftattet non §errn
Sorftinfpettor ÏÏRuret in Saufanne, gebenft pietätoott
ber buret) ben Sob abberufenen ©hrenmitgtieber : Pro=
feffor ©bermaper in ERündjen, Profeffor ffriebrid) in
ÏKariabrunn, fforftoerwatter SReifet in 2tarau. lieber
bie ©rrictjtung non äß at bref er nation en, bepgtid)
roetdjer baS Komitee mit ber f'ctjmeijerifctjen 9Raturf'd)ut5=
tommiffion in SSerbinbung getreten ift, mürbe ein Kon=
geffionêoertrag norgetegt.

©ine längere SiSf'uffion oerantaßten bie 2lnträge
über bie tniffenfcf)aftlict)e unb prattifctje ffortbitbung ber
fu)toeigerifct)en fforftbeamten, worüber wieberum fperr
tfprfiinfpetfpr biuret referierte. SRit ÏÏRet)r£)eit rourbe
befct)(offen, am bisherigen Verfahren mit einer g etrenn
ten ttjeoretifc£)en Prüfung buret) bie profefforen ber
ootftfctjule unb einem prattifctjen ©jam en, abge=
kommen buret) eine ©pejiattommiffion, feftphalten. Sie
•ueotfion ber bejügtichen 3Sorfd)riften foE ber ©pe§iat=
tommiffion unb bem SunbeSrate übertaffen werben;
bet ber SiSfuffton t)at fief) bie Sßerfammtung mit 9Jtet)r=
W uact) bem 2tntrag non fperrn non ©eutter unter anberm
oofür auSgefprodjen, baß baS Praftitum non einem auf
Woertt)aIb $at)re, au§pbet)nen fei, rnetd)er 23efd)tuß bem

23unbeSrate als SBunfd) beS fforftoereinS nermittett
werben foE. Stngenommen würbe fobann eine SRotion
non .Çerrn ff t u r p, Stbjuntt ber 23erfuct)§anftatt in
ßürid), e§ möctjte ber fforftoerein ber (frage ber .jperaitS=

gäbe einer populären ißublifation (Sentfdjrift) über bie

forftwirtfetjafttietjen ißertjättniffe ber ©ctjweij näher treten.
Sie te^tfährige Preisfrage haben gelöst unb eS

erhielten hiefür greife: 1. 2t. piEidjobt) in 23ern (500 ffr.);
2. fforftinfpettor SRoriEon in Éîeuenburg (300 ffr.);
3. KreiSföxfter 23anier in SaminS (200 ffr.). 21IS neue
Preisaufgabe würbe aufgefteEt: 2ßetd)e§ finb bie

ffolgen für ben ©roßwalbbefißer, wenn an ©teEe großer
©cßläge Heinere ©erläge, wie pm 23eifpiet 2tbfäumungen,
ptänter= unb ffemettjiebe treten?

Sie nächfte Sah^oerfammtung foE in ©hur ftatt=
finben, mit StegierungSrat Sebuat atS Präfibent beS

SotattomiteeS unb fforftinfpettor ©nberlin als 93ije=

präfibent.
9îa<hbem um 12 Uhr bie 2SereinSgef'ct)äfte pr ©rtebi=

gung get'ommen waren, würbe ^errn Gberförfter ERütter
in Riiet baS SBort erteilt p feinem t)öc£)f"t attueEen

SSortrage über bie Sage beS DoIpiartteS, mit befonberer
93erüet|id)tigung beS 3ufammenfdhtuffe§ ber Käuferfetjaft.
§err SRüEer hat in phtreiehen ©emeinben ber ©dfmeij
(Erhebungen neranftattet über bie 2trt ber SSermeffung
beS fpotjeS (ob mit ober ohne fRinbe), über bie 2lrt beS

33ertaufS beS ^otjeS (ob mehr auf öffentlicher ©teige=

rung ober auf bem ©ubmiffionSmege), über bie ©ant»
bebingungen, unb er hat auS biefen ffeftfteEungen gewiffe
für ben prattifetjen fforftmann lehrreiche ©ehtüffe gepgen,
bie er in fünf Shofo" pfammenfa^te.- Sa wir biefe
in 9Rr. 66, britteS 23Iatt neröffenttidjt, nehmen wir
non einer 2öiebert)otung Umgang unb nerweifen unfere
Sefer auf obige fRummer.

Sie Stjefen beS ^errn SJtüEer würben, pgleict) mit
einer non §errn fforftmeifter ©tuh auS ©otottjurn
gemad)ten 2tnregung, eS foEten bie ^oljhanbelSberichte
beS unb StuStanbeS regelmäßig in SuEetinS ner=

Joh> Sraber
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kommenden konununalen und privaten Kreise sein, diesen

als zweckdienlich anerkannten Mitteln zur Linderung der
Wohnungsnot Nachachtung zu verschaffen.

ZMesyelSsmmwW aes KcêwàîlsOeK 7sm-
Vereins in IffauenMü.

In den Tagen vom 22.-25. August hielt der
Schweizerische Forstverein in Frauenfeld seine Jahres-
Versammlung ab. Das sehr umfangreiche Programm
sah neben der Erledigung der Jahresgeschäfte und
Vereinsangelegenheiten drei Referate vor.

Eröffnet wurde die Versammlung, die im Rathaus-
saale stattfand, durch Herrn Regierungsrat Wild, den

Präsidenten des Lokalkomitees. Nach einem kurzen
Begrüßungsworte verbreitete er sich in längern und sehr
interessanten Ausführungen über die Entwicklung der
forstlichen Organisation und Verwaltung des Kantons
Thurgau vom Jahre 1803 an, da der Kanton noch jedes
Gesetzes und jeder Verordnung über Forstwirtschaft ent-
behrte, bis auf heute, wo die Bestimmungen des eidge-
Mischen Forstgesetzes und der Vollziehungsverordnung
aus die öffentlichen Waldungen volle Anwendung finden,
während die Behörden den Privatwalduugen beinahe
ohne Kompetenz gegenüberstehen und nur mit Belehrung
durch das Forstpersonal eine Besserung anstreben können.

Es folgte hierauf die Erledigung der Jahresgeschäfte.
Der Bericht des ständigen Komitees, erstattet von Herrn
Forstinspektor Muret in Lausanne, gedenkt pietätvoll
der durch den Tod abberufenen Ehrenmitglieder: Pro-
sessor Ebermayer in München, Professor Friedrich in
Mariabrunn, Forftverwalter Meisel in Aarau. Ueber
die Errichtung von Waldreservationen, bezüglich
welcher das Komitee mit der schweizerischen Naturschutz-
kommisfion in Verbindung getreten ist, wurde ein Kon-
zessionsvertrag vorgelegt.

Eine längere Diskussion veranlaßten die Anträge
über die wissenschaftliche und praktische Fortbildung der
schweizerischen Forstbeamten, worüber wiederum Herr
üorstinspektor Muret referierte. Mit Mehrheit wurde
beschlossen, am bisherigen Verfahren mit einer getrenn-
ten theoretischen Prüfung durch die Professoren der
Forstschule und einem praktischen Examen, abge-
nommen durch eine Spezialkommission, festzuhalten. Die
Division der bezüglichen Vorschriften soll der Spezial-
Immission und dem Bundesrate überlassen werden;
bff der Diskussion hat sich die Versammlung mit Mehr-
M nach dem Antrag von Herrn von Seutter unter anderm
oastir ausgesprochen, daß das Praktikum von einem auf
anderthalb Jahre auszudehnen sei, welcher Beschluß dem

Bundesrate als Wunsch des Forstvereins vermittelt
werden soll. Angenommen wurde sodann eine Motion
von Herrn Flur y, Adjunkt der Versuchsanstalt in
Zürich, es möchte der Forstverein der Frage der Heraus-
gäbe einer populären Publikation (Denkschrift) über die

forstwirtschaftlichen Verhältnisse der Schweiz näher treten.
Die letztjährige Preisfrage haben gelöst und es

erhielten hiefür Preise: 1. A. Pillichody in Bern (500 Fr.);
2. Forstinspektor Morillon in Neuenburg (300 Fr.);
3. Kreisfötster Bavier in Tamins (200 Fr.). Als neue
Preisaufgabe wurde aufgestellt: Welches find die

Folgen für den Großwaldbesitzer, wenn an Stelle großer
Schläge kleinere Schläge, wie zum Beispiel Absäumungen,
Plänter- und Femelhiebe treten?

Die nächste Jahresversammlung soll in Chur statt-
finden, mit Regierungsrat Dedual als Präsident des
Lokalkomitees und Forstinspektor Enderlin als Vize-
Präsident.

Nachdem um 12 Uhr die Vereinsgeschäfte zur Erledi-
gung gekommen waren, wurde Herrn Oberförster Müller
in Biel das Wort erteilt zu seinem höchst aktuellen

Vortrage über die Lage des Holzmarktes, mit besonderer
Berücksichtigung des Zusammenschlusses der Käuferschaft.
Herr Müller hat in zahlreichen Gemeinden der Schweiz
Erhebungen veranstaltet über die Art der Vermessung
des Holzes (ob mit oder ohne Rinde), über die Art des

Verkaufs des Holzes (ob mehr auf öffentlicher Steige-
rung oder auf dem Submissionswege), über die Gant-
bedingungen, und er hat aus diesen Feststellungen gewisse

für den praktischen Forstmann lehrreiche Schlüsse gezogen,
die er in fünf Thesen zusammenfaßte. Da wir diese

in Nr. 66, drittes Blatt veröffentlicht, nehmen wir
von einer Wiederholung Umgang und verweisen unsere
Leser auf obige Nummer.

Die Thesen des Herrn Müller wurden, zugleich mit
einer von Herrn Forstmeister Glutz aus Solothurn
gemachten Anregung, es sollten die Holzhandelsberichte
des In- und Auslandes regelmäßig in Bulletins ver-
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